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Zusammenfassung: 
Die Gemeinde Oberostendorf plant die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Gewerbegebiet Nordost – Lengenfelder Straße“. Der 
Bebauungsplan soll in Gewerbe- und Mischgebietsflächen unter-
teilt werden. Das Gebiet befindet sich am nordöstlichen Ortsrand 
von Oberostendorf. 

Für den Geltungsbereich wurden Festsetzungen zu zulässigen 
Emissionskontingenten getroffen, um sicherzustellen, dass die 
maßgebenden Immissionsrichtwerte, auch bei Berücksichtigung 
der Vorbelastung durch bestehende Gewerbebetriebe, an den 
nächstgelegenen Wohngebäuden nicht überschritten werden. 

Für die einzelnen Plangebietsflächen ergeben sich die folgenden 
Emissionskontingente: 

- GE 1 (östliche Teilfläche): 62 dB(A) / m2 tags und 
47 dB(A) / m2 nachts 

- GE 2 (westliche Teilfläche): 60 dB(A) / m2 tags und 
44 dB(A) / m2 nachts 

- MI 1 (südöstliche Teilfläche): 60 dB(A) / m2 tags und 
47 dB(A) / m2 nachts 

- MI 2 (südwestliche Teilfläche): - / - 

Mit den genannten Emissionskontingenten kann sichergestellt 
werden, dass an den umliegenden Immissionsorten die geltenden 
Immissionsrichtwerte nach TA Lärm auch unter Berücksichtigung 
der Vorbelastung unterschritten werden. Durch eine günstige An-
ordnung von Gebäuden (Abschirmung) und Schallquellen (an den 
der Wohnbebauung abgewandten Fassaden) ist u. U. auch die 
Ansiedlung lauterer Betriebe möglich. Dies ist jedoch im Zuge des 
Genehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Für die Mischgebietsfläche MI 2 wird kein Emissionskontingent 
festgelegt. Sofern diese Fläche zukünftig einer gewerblichen Nut-
zung zugeführt werden soll, so ist vom Betreiber der Nachweis zu 
erbringen, dass die zu erwartenden Emissionen des Betriebes die 
geltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm an umliegender, 
schützenswerter Wohnbebauung um mindestens 6 dB unter-
schreiten. Hiervon kann abgesehen werden, sofern der Betrieb 
irrelevant im Sinne der TA Lärm ist. 

Betriebsleiterwohnungen innerhalb der Gewerbegebietsflächen 
sind zulässig, sofern nachgewiesen wird, dass der Immissions-
richtwert nach TA Lärm von 65 dB(A) am Tage und 50 dB(A) 
nachts in Summe mit den weiteren Betrieben am Vorhaben ein-
gehalten wird. 
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1 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Oberostendorf plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet 
Nordost – Lengenfelder Straße“. Der Bebauungsplan soll in Gewerbe- und Mischgebietsflä-
chen unterteilt werden. Das Gebiet befindet sich am nordöstlichen Ortsrand von Oberosten-
dorf. 

Hinsichtlich des Immissionsschutzes sollen für die Gebietsflächen Emissionskontingente 
festgelegt werden, um sicherzustellen, dass an den nächstgelegenen, schutzbedürftigen 
Wohnbebauungen die Orientierungswerte nach DIN 18005 bzw. die wertgleichen Immissi-
onsrichtwerte nach TA Lärm eingehalten werden. Hierzu müssen die umliegenden Betriebe 
als Vorbelastung mitberücksichtigt werden. 

Nachdem nunmehr Anregungen der umliegenden Anwohner eingegangen sind, wurde das 
bestehende Gutachten ACB-0121-9385/03/rev1 vom 27.01.2021 fortgeschrieben. 

Die ACCON GmbH wurde mit der schalltechnischen Untersuchung beauftragt. 

 

 

2 Örtliche Gegebenheiten 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand der Gemeinde Oberostendorf und soll eine 
Fläche von rund 4,96 ha umfassen. Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich im Be-
stand ein landwirtschaftlicher Betrieb sowie ein Autohaus mit Tankstelle, Werkstatt und Be-
triebsleiterwohnung. Dieser Bereich soll als Mischgebiet – unterteilt in zwei Teilflächen – 
ausgewiesen werden. Die restliche Plangebietsfläche wird in zwei Gewerbegebietsflächen 
unterteilt. 

Im Westen und Süden angrenzend befindet sich Wohnbebauung. Östlich schließt der beste-
hende Bebauungsplan Nr. 11 „Gewerbegebiet -Ost Lengenfelder Straße“ an. Nördlich des 
Plangebietes ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, umgeben von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

Die örtlichen Gegebenheiten (Plangebiet, vorhandene Betriebe, umliegende Immissionsorte) 
sind den folgenden Abbildungen zu entnehmen. 
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Bild 1: Lageplan (Quelle: Bayernviewer) 

 
 

 
Bild 2: Bebauungsplanskizze [16] 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

3.1 DIN 18005 

Gemäß § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung unter anderem die Belange 
des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Schallschutz wird dabei für die Praxis durch die 
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hinweise für die Planung, Juli 2002) 
[1] konkretisiert. 

Nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 (Schallschutz im Städtebau, Schalltechnische Orientie-
rungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987) [2]sind bei der Bauleitplanung in der 
Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen (z. B. Bauflächen, Baugebiete, sons-
tige Flächen) folgende Orientierungswerte für den Beurteilungspegel zuzuordnen. Ihre Ein-
haltung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden 
Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen 
Schutz vor Lärmbelastung zu erfüllen. 

Tabelle 1 Orientierungswerte nach DIN 18005[2] - auszugsweise 

Gebietsnutzung Orientierungswert 

tags nachts 

Sondergebiete 45 bis 65 dB(A) 35 bis 65 dB(A) 

Gewerbegebiete 65 dB(A) 50 / 55 dB(A) 

Mischgebiete (MI) Dorfgebiet (MD) 60 dB(A) 45 / 50 dB(A) 

allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) 40 / 45 dB(A) 

reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 35 / 40 dB(A) 

 
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-
lärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. 

 

3.2 TA Lärm 

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche dient die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm [3]) vom 26.08.1998. Sie gilt für 
genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. 

Für die Summe der Geräuscheinwirkungen aus bestehenden Gewerbe- und Industrieanla-
gen (Vorbelastung) und den Geräuschen geplanter Anlagen gelten die Immissionsrichtwerte 
der folgenden Tabelle. Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf Immissionsorte außerhalb 
von Gebäuden. 
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Tabelle 2: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm, Ziffer 6.1 

Nutzungsart Immissionsrichtwert 

tags nachts 

a) Industriegebiete 70 dB(A) 70 dB(A) 

b) Gewerbegebiete 65 dB(A) 50 dB(A) 

c) urbane Gebiete 63 dB(A) 45 dB(A) 

d) Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 60 dB(A) 45 dB(A) 

e) allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 55 dB(A) 40 dB(A) 

f) reine Wohngebiete 50 dB(A) 35 dB(A) 

g) Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A) 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

• tags  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 
• nachts  22:00 Uhr – 06:00 Uhr. 

Die Immissionsrichtwerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 Stun-
den. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z. B. 01:00 Uhr bis 
02:00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant 
beiträgt. 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht 
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten (Spitzenpe-
gelkriterium). 

In Punkt 6.3 der TA Lärm ist aufgeführt, dass bei seltenen Ereignissen, d. h. an nicht mehr 
als 10 Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht mehr als an jeweils zwei aufei-
nander folgenden Wochenenden, Immissionsrichtwerte von tagsüber bis zu 70 dB(A) und 
nachts bis zu 55 dB(A) ausgeschöpft werden dürfen. 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen diese Werte 

• in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstabe b am Tag um nicht mehr als 25 dB(A) und 
in der Nacht um nicht mehr als 15 dB(A),  

• in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben c bis g am Tag um nicht mehr als 
20 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A) 

überschreiten. 

Bei der Bestimmung des Beurteilungspegels sind folgende Zuschläge zu berücksichtigen: 

• Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit, Ruhezeitenzuschlag KR:   
Für nachfolgend aufgeführte Zeiten ist in Gebieten nach Tabelle 2, Buchstaben e) bis 
g) bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen 
durch einen Zuschlag von 6 dB zu berücksichtigen: 

 an Werktagen   06:00 – 07:00 Uhr 
20:00 – 22:00 Uhr 

 an Sonn- und Feiertagen  06:00 – 09:00 Uhr 
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13:00 – 15:00 Uhr 
20:00 – 22:00 Uhr 

• Für die Teilzeiten, in denen aus den zu beurteilenden Geräuschimmissionen ein oder 
mehrere Töne hervortreten oder in denen das Geräusch informationshaltig ist, ist ein 
Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT von (je nach Auffälligkeit) 3 oder 6 dB 
anzusetzen. Bei Anlagen, deren Geräusche nicht ton- oder informationshaltig sind, ist 
KT = 0 dB. 

▪ Für die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Geräusch Impulse enthält, ist ein Zu-
schlag für Impulshaltigkeit KI von (je nach Störwirkung) 3 oder 6 dB anzusetzen. Bei 
Anlagen, deren Geräusche keine Impulse enthalten, ist KI = 0 dB. 

Zu den von der Anlage durch Mehrverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen („anlagenbezo-
gener Verkehr”) hervorgerufenen Geräuschimmissionen führt die TA Lärm unter Ziffer 7.4 
aus: 

▪ Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die 
in Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden 
Anlage zuzurechnen. 

▪ Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Ab-
stand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstück in Gebieten nach Tabelle 1 
Buchstaben c bis g sollen durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich 
vermindert werden, soweit 

 sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht 
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

 die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 
erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

Bei Geräuschübertragungen innerhalb von Gebäuden sind die Immissionsrichtwerte für den 
Beurteilungspegel für betriebsfremde schutzbedürftige Räume unabhängig von der Lage des 
Gebäudes von tags 35 dB(A) und nachts 25 dB(A) einzuhalten. Einzelne kurzzeitige Ge-
räuschspitzen dürfen diese Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB überschreiten. 

Der Anwendungsbereich der TA Lärm umfasst lediglich genehmigungsbedürftige landwirt-
schaftliche Anlagen. Dennoch werden in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung 
dem Plangebiet umliegende landwirtschaftliche Betriebe zur Sicherheit als Vorbelastung be-
rücksichtigt und entsprechend der TA Lärm berechnet und beurteilt. 
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4 Geräuschkontingentierung 

4.1 Allgemeines 

Bei der städtebaulichen Planung, insbesondere bei der Ausweisung neuer Gewerbegebiete, 
ist aus schalltechnischer Sicht zu gewährleisten, dass die Geräuscheinwirkungen durch die 
zulässigen Nutzungen nicht zu einer Verfehlung des angestrebten Schallschutzzieles (Ein-
haltung der Orientierungswerte bzw. der maßgebenden Immissionsrichtwerte) führen. 

Ein Instrument dies zu gewährleisten und rechtlich umzusetzen ist die Festsetzung von 
Emissionskontingenten im Bebauungsplan. Die Emissionskontingente LEK werden im Bebau-
ungsplan verbindlich festgelegt und gelten bzgl. Einwirkungsbereichen in der Umgebung des 
Plangebietes. Die Emissionskontingente LEK geben die zulässige Schallabstrahlung pro 
Quadratmeter der Grundstücksfläche an. Das Verfahren zur Bestimmung des Emissionskon-
tingentes ist in der DIN 45691 [9] geregelt. Die Höhe der Emissionskontingente wird dabei 
durch umliegende schützenswerte Bebauung begrenzt. 

Die Immissionsrichtwerte gelten für die Summe der Geräuschimmissionen aller auf einen 
Immissionsort einwirkenden gewerblichen Anlagen. Daher müssen bestehende Gewerbege-
bietsflächen als Vorbelastung berücksichtigt werden. Im vorliegenden Fall sind als Vorbelas-
tung der westlich angrenzende Bebauungsplan Nr. 11, sowie die umliegenden landwirt-
schaftlichen Betriebe (s. Bild 1) zu berücksichtigen. 

Diese Vorgehensweise ist allerdings nur noch unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, 
z. B. im Falle einer baugebietsübergreifenden Gliederung nach § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO, 
wenn mindestens ein uneingeschränktes Gewerbegebiet existiert (Urteil Bundesverwal-
tungsgericht vom 07.12.2017). Leider ist auch die Rechtslage nicht klar, ab welchem Emissi-
onskontingent nicht mehr jeder nach § 8 oder 9 BauNVO zulässige Gewerbebetrieb möglich 
sein soll. Entsprechend der DIN 18005 [1], Ziffer 5.2.3, ist für die Berechnung der zu erwar-
tenden Beurteilungspegel, hervorgerufen durch ein Gewerbegebiet ohne Emissionsbegren-
zung, ein flächenbezogener Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m2 tags und nachts anzuset-
zen. Nach Auskunft der Gemeinde Oberostendorf befindet sich innerhalb der Gemeinde-
grenzen ein Gewerbegebiet ohne Emissionsbegrenzung. 

 

4.2 Immissionsorte und Immissionsrichtwerte 

Für das Vorhaben sind die in nachfolgender Tabelle 3 dargestellten Immissionsorte (IO) auf-
grund ihrer Lage als maßgeblich begrenzende Elemente zu werten. Die Lage der Immission-
sorte ist in Bild 2 dargestellt. Für die Schallausbreitungsberechnungen wurde die Höhe der 
Immissionsorte mit 4 m über Boden (1. OG) festgelegt. 
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Tabelle 3: Immissionsorte und Immissionsrichtwerte 

Immissionsort (IO) Gebietsart 

Immissionsrichtwert 

[dB(A)] Höhe [m] 

tags nachts 

IO 01 Hochweg 1  MI 60 45 4,0 

IO 02 Lengenfelder Straße 4  MI 60 45 4,0 

IO 03 Lengenfelder Straße 2  MI 60 45 4,0 

IO 04 Kardinalstraße 22  MI 60 45 4,0 

IO 05 Kardinalstraße 29  MI 60 45 4,0 

IO 06 Kardinalstraße 31  MI 60 45 4,0 

IO 07 Kardinalstraße 24  MI 60 45 4,0 

IO 08 Kardinalstraße 26  MI 60 45 4,0 

IO 09 Kardinalstraße 28  MI 60 45 4,0 

IO 10 Kardinalstraße 32  MI 60 45 4,0 

IO 11 Kardinalstraße 30  MI 60 45 4,0 

IO 12*) Aussiedlerhof (geplant) MI 60 45 4,0 

IO 13 Lengenfelder Straße 7  MI 60 45 4,0 

*) Das Grundstück ist derzeit noch unbebaut, soll zukünftig einer Wohnnutzung zugeführt werden 

 

4.3 Vorbelastung 

4.3.1 Bebauungsplan Nr. 11 

Direkt östlich des Plangebietes grenzt der bestehende Bebauungsplan Nr. 11 „Gewerbege-
biet - Ost Lengenfelder Straße“ [15] an. 

Für die Flächen dieses Bebauungsplanes wurden immissionswirksame flächenbezogene 
Schallleistungspegel wie folgt festgelegt. 

Tagsüber:       LWA = 60 dB(A) pro m² 

Nachtzeit: Westliche Teilfläche, südliche Hälfte: LWA = 45 dB(A) pro m² 

Östliche Teilfläche, mittleres Grundstück: LWA = 48 dB(A) pro m² 

Übrige Grundstücksflächen:    LWA = 50 dB(A) pro m² 

Diese Kontingente wurden als Vorbelastung berücksichtigt. Der Umgriff des Bebauungsplans 
ist in Bild 3 dargestellt. 
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Bild 3: Bebauungsplan Nr. 11 „Gewerbegebiet - Ost Lengenfelder Straße“ 1. Änderung und 
Erweiterung, Planzeichnung 1997 [15] 

 

4.3.2 Landwirtschaftlicher Betrieb Kögl 

Der landwirtschaftliche Betrieb Kögl befindet sich in der Angerstraße 5 in Oberostendorf. Es 
handelt sich um einen Milchviehbetrieb. Zum Betrieb gehört auch die Aussiedlerfläche direkt 
nördlich des Plangebietes (s. Bild 1). Dort ist ein großer Offenstall mit Lagerhalle sowie Silos 
vorhanden. 

Im Stall in der Angerstraße 5 stehen etwa 60 Rinder, an der Aussiedlerfläche stehen ca. 
80 Milchkühe und ein voll automatisierter Melkroboter. Hier ist ggf. eine Erweiterung auf 
130 Milchkühe mit zweitem Melkroboter vorgesehen. 

Die Erweiterung wird in der vorliegenden Untersuchung bereits mitberücksichtigt. 

 

Innenschallpegel 

Der mittlere Schalldruckpegel im Raum lässt sich nach folgender Formel berechnen: 𝐼𝑛𝑛𝑒𝑛𝑝𝑒𝑔𝑒𝑙 = 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑒𝑔𝑒𝑙 + 10 ∗ log 4𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑅𝑎𝑢𝑚𝑏𝑒𝑔𝑟𝑒𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒 
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Für die Ermittlung des Innenschallpegels werden 130 Milchkühe und zwei Melkroboter ange-
setzt. Nach [10] kann für ein Rind ein durchschnittlicher Schallleistungspegel von 
ca. 71 dB(A) angesetzt werden. Somit resultiert für alle Rinder ein Gesamt-
Schallleistungspegel von rund 92 dB(A). 

Zusätzlich werden zwei Melkroboter mit einem Schallleistungspegel von je 81 dB(A) [10] an-
gesetzt. 

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Offenstall. Für die Berechnung des mittleren 
Schalldruckpegels im Raum wird der Stall dennoch als geschlossen angesetzt. Der mittlere 
Schallabsorptionsgrad des Rinderstalls inkl. Tieren wird nach [10] mit 0,15 berücksichtigt. 
Entsprechend den Abmessungen des Rinderstalls (20 x 50 x 7) ergibt sich für die Raumbe-
grenzung eine Fläche von 2980 m2. Dies korreliert mit einem mittleren Schalldruckpegel im 
Raum von 72,1 dB(A). 

 

Schalldämm-Maße 

Für die Ausbreitungsberechnung wird der Offenstall während der gesamten Zeit als „Offen“ 
(Schalldämm-Maß = 0 dB) berücksichtigt. Die beiden Tore in der Nord- und Süd-Fassade 
werden ebenfalls als offen angesetzt. 

Für das Dach und die geschlossenen Fassadenteile wird ein Schalldämm-Maß von 26 dB 
angesetzt. 

 

Verkehrsaufkommen 

Auf dem Betriebsgrundstück wird für 180 Minuten am Tag ein durchgehender Traktorbetrieb 
angesetzt, sowie für 10 Minuten ein Traktor für Fahrten zwischen den Betrieben in der An-
gerstraße und der Aussiedlerfläche. Die Traktorbewegungen werden mit einem Schallleis-
tungspegel von 99 dB(A) [10] berücksichtigt. 

 

Güllesilo 

Im Bereich der Silos wird eine Geräuschquelle mit einem Schallleistungspegel von 98 dB(A) 
(firmeninterne Messungen) für das Abpumpen der Gülle für 100 Minuten während der Tag-
zeit berücksichtigt. 
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4.3.3 Landwirtschaftlicher Betrieb Müller 

Der landwirtschaftliche Betrieb Müller unterhält an der Lengenfelder Straße 7 in Oberosten-
dorf einen Milchviehbetrieb mit bis zu 270 Tieren im Offenstall. Auf dem Betriebsgelände 
wird zusätzlich eine BHKW-Anlage betrieben. 

 

Innenschallpegel 

Der mittlere Schalldruckpegel im Raum lässt sich nach folgender Formel berechnen: 𝐼𝑛𝑛𝑒𝑛𝑝𝑒𝑔𝑒𝑙 = 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑒𝑔𝑒𝑙 + 10 ∗ log 4𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑅𝑎𝑢𝑚𝑏𝑒𝑔𝑟𝑒𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒 

 

Für die Ermittlung des Innenschallpegels werden 270 Rinder angesetzt. Nach [10] wurde für 
ein Rind ein durchschnittlicher Schallleistungspegel von ca. 71 dB(A) ermittelt. Somit resul-
tiert für alle Rinder ein Gesamt-Schallleistungspegel von rund 95 dB(A). 

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Offenstall. Für die Berechnung des mittleren 
Schalldruckpegels im Raum wird der Stall dennoch als geschlossen angesetzt. Der mittlere 
Schallabsorptionsgrad des Rinderstalls inkl. Tieren wird nach [10] mit 0,15 berücksichtigt. 
Entsprechend den Abmessungen des Rinderstalls (24 x 60 x 6) ergibt sich für die Raumbe-
grenzung eine Fläche von 3890 m2. Dies korreliert mit einem mittleren Schalldruckpegel im 
Raum von 73,5 dB(A). 

 

Schalldämm-Maße 

Der Offenstall wird während der gesamten Zeit als „Offen“ (Schalldämm-Maß = 0 dB) ange-
setzt. Tore an der Nord- und Süd-Fassade werden ebenfalls als offen angesetzt. 

Für das Dach und die geschlossenen Fassadenteile wird ein Schalldämm-Maß von 26 dB 
berücksichtigt. 

 

Verkehrsaufkommen 

Auf dem Betriebsgrundstück wird für 180 Minuten am Tag ein durchgehender Traktorbetrieb 
angesetzt. Die Traktorbewegungen werden mit einem Schallleistungspegel von 99 dB(A) [10] 
berücksichtigt. 

 

Güllesilo 

An den westlichen Silos wird eine Geräuschquelle mit einem Schallleistungspegel von 
98 dB(A) (firmeninterne Messungen) für das Abpumpen der Gülle für 100 Minuten während 
der Tagzeit berücksichtigt. 
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BHKW 

In der östlichen Halle ist eine BHKW-Anlage untergebracht. Es werden zwei stationäre 
Lärmquellen für die Zu- und Fortluft angesetzt. Auf Grundlage firmeninterner Daten wird der 
Schallleistungspegel der Zuluft mit 74 dB(A), der der Abluft mit 65 dB(A) angesetzt. 

 

 

4.3.4 Landwirtschaftlicher Betrieb Trautwein 

Der landwirtschaftliche Betrieb Trautwein befindet sich im Buchenweg 2. Das Grundstück 
direkt westlich des Plangebietes gehört ebenfalls zum Betrieb. Auf dem Grundstück befindet 
sich ein Schuppen zur Lagerhaltung, insbesondere für Holz. Das Holz wird direkt auf dem 
Grundstück gespalten und gelagert. Hinsichtlich relevanter Geräuschemissionen werden 
Traktorbewegungen vom Betrieb im Buchenweg 2 auf das Grundstück am Plangebiet für 10 
Minuten pro Tag berücksichtigt. Außerdem wird der Betrieb des Traktors während des Holz-
spaltens für 8 Stunden am Tag angesetzt. Sowohl für die Fahrt des Traktors, als auch für 
den Spaltbetrieb wird ein Schallleistungspegel von 99 dB(A) [10] angesetzt. 

 

 

4.4 Berechnung der Vorbelastung 

Die Schallausbreitungsberechnung des Gewerbelärmes (Landwirtschaft) erfolgt mit dem 
Programm CadnaA [6] gemäß TA Lärm [3] nach DIN ISO 9613-2 [5]. Im Sinne einer konser-
vativen Betrachtung wird auf die Berücksichtigung der meteorologischen Korrektur Cmet ver-
zichtet, d. h. es wird von einer ständig vorherrschenden Mitwindsituation in alle Richtungen 
ausgegangen. 

Die Berechnung der Immissionsbeiträge des bestehenden Bebauungsplan Nr. 11 erfolgt 
gemäß DIN 45691 [9] bei Ansatz einer Fläche mit der Ausdehnung der Gesamtfläche nur 
über das Abstandsmaß 4**s² im Vollraum mit s als Abstand zwischen der Quelle und dem 

Immissionsort. 

Die Vorbelastung ist in den Rasterlärmkarten in Anlage 2 dargestellt. 

 

4.5 Kontingentierung 

Die Geräuschkontingentierung der Plangebietsflächen erfolgt gemäß DIN 45691 [9] Ab-
schnitt 4. 

Die Ausbreitungsberechnungen werden mit dem EDV-Programm CadnaA [6] durchgeführt. 
Die einzelnen Gebietsflächen des Bebauungsplans werden dabei als Flächenschallquellen 



Bericht-Nr.: ACB-0121-9385/03/rev2 

9385_03_b_rev2.docx 16 

definiert. Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt normgerecht, hierbei wird ausschließlich 
das Abstandsmaß unter Ansatz einer Vollkugelausbreitung berücksichtigt. 

Die der Kontingentierung zugrundeliegenden Teilflächen sind in Bild 2 und Anlage 1 darge-
stellt. 

Die damit für die einzelnen Flächen berechneten zulässigen Immissionsanteile sind von den 
tatsächlichen Umgebungsverhältnissen auf dem Schallausbreitungsweg unabhängig1.  

 

Tabelle 4: Emissionskontingente LEK 

Teilfläche 
Emissionskontingent LEK 

Fläche 
Tag Nacht 

GE 1 62 dB(A)/m² 47 dB(A)/m² 19.848 m² 

GE 2 60 dB(A)/m² 44 dB(A)/m² 21.296 m² 

MI 1 60 dB(A)/m² 47 dB(A)/m² 5.684 m² 

MI 2 - - 2.674 m² 

Für die Mischgebietsfläche MI 1 wurden die Emissionskontingente so gewählt, dass es zu 
keinem Konflikt mit dem bestehenden Betrieb kommt. 

Für die Mischgebietsfläche MI 2 wird kein Emissionskontingent festgelegt. Bei der Fläche 
handelt es sich um einen ehemaligen landwirtschaftlichen Hof. Sofern diese Fläche zukünftig 
einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden soll, so ist vom Bauherren der Nachweis zu 
erbringen, dass die zu erwartenden Emissionen des Betriebes die geltenden Immissions-
richtwerte der TA Lärm an umliegender, schützenswerter Wohnbebauung um mindestens 
6 dB unterschreiten. 

 

Basierend auf den in Tabelle 4 dargestellten LEK erfolgt abschließend eine Ausbreitungsbe-
rechnung nach den Maßgaben der DIN 45691 (Abstandsmaß bei Vollkugelausbreitung). Als 
Berechnungsergebnis erhält man die mit den LEK korrespondierenden Immissionskontingente 
LIK an den betrachteten Immissionsorten. In Tabelle 5 werden die Immissionsbeiträge aus 
der Vorbelastung und die Immissionskontingente LIK der Plangebietsflächen den Orientie-
rungswerten nach DIN 18005 [2] bzw. den wertgleichen Immissionsrichtwerten nach 
TA Lärm [3] gegenüber gestellt. 

 
  

 
1 Abschirmungen und Reflexionen wirken sich erst bei der Verträglichkeitsprüfung für ein konkretes Vorhaben 

aus. Hierbei wird überprüft, ob der reale Betrieb den aus seinem Betriebsgrundstück resultierenden zulässigen 
Immissionsanteil einhält. In günstigen Fällen können beispielsweise unter Ausnutzung von Abschirmwirkungen 
auf dem Ausbreitungsweg die real abgestrahlten flächenbezogenen Schallleistungen über den hier festzulegen-
den Emissionskontingenten LEK liegen. 
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Tabelle 5 Immissionskontingente LIK der Gebietsflächen 

Immissionsort Immissions-
richtwert [dB(A)] 

Immissionskontingent LIK tags / nachts [dB(A)] 

Vorbelastung GE 1 GE 2 MI 1 MI 2 Gesamt 

IO 01 - Hochweg 1 60 / 45 46 / 35 53 / 38 48 / 32 55 / 42 - / - 58 / 44 

IO 02 - Lengenfelder 
Straße 4 

60 / 45 45 / 34 52 / 37 49 / 33 53 / 40 - / - 57 / 43 

IO 03 - Lengenfelder 
Straße 2 

60 / 45 45 / 32 51 / 36 50 / 34 51 / 38 - / - 56 / 42 

IO 04 – Kardinal-
straße 22 

60 / 45 43 / 33 49 / 34 50 / 34 47 / 34 - / - 54 / 40 

IO 05 – Kardinal-
straße 29 

60 / 45 41 / 30 48 / 33 49 / 33 43 / 30 - / - 52 / 38 

IO 06 – Kardinal-
straße 31 

60 / 45 42 / 32 48 / 33 51 / 35 43 / 30 - / - 54 / 39 

IO 07 – Kardinal-
straße 24 

60 / 45 45 / 33 49 / 34 55 / 39 44 / 31 - / - 57 / 42 

IO 08 – Kardinal-
straße 26 

60 / 45 51 / 33 49 / 34 55 / 39 43 / 30 - / - 58 / 42 

IO 09 – Kardinal-
straße 28 

60 / 45 54 / 33 49 / 34 53 / 37 42 / 29 - / - 58 / 40 

IO 10 – Kardinal-
straße 32 

60 / 45 42 / 33 48 / 33 56 / 40 39 / 26 - / - 57 / 42 

IO 11 – Kardinal-
straße 30 

60 / 45 41 / 33 46 / 31 51 / 35 37 / 24 - / - 53 / 39 

IO 12 - Aussiedlerhof 
(geplant) 

60 / 45 50 / 43 57 / 42 50 / 34 40 / 27 - / - 59 / 46 

IO 13 - Lengenfelder 
Straße 7 

60 / 45 47 / 39 45 / 30 41 / 25 38 / 25 - / - 51 / 40 

 

Die Tabelle zeigt, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 [2] bzw. die Immissionsricht-
werte der TA Lärm [3] durch die angesetzten Emissionskontingente LEK an allen betrachteten 
Immissionsorten auch unter Berücksichtigung der Vorbelastung eingehalten bzw. unterschrit-
ten werden. 

Am betrachteten IO 12 (möglicher Aussiedlerhof Kögl) kann – abhängig von der Lage eines 
Gebäudes – in der Nachtzeit der Immissionsrichtwert geringfügig (um weniger als 1 dB) 
überschritten werden. 

Die Emissionskontingente LEK der Gewerbeflächen und der Mischgebietsfläche 1 werden im 
Bebauungsplan verbindlich festgelegt und gelten bzgl. Einwirkungsbereichen in der Umge-
bung des Plangebietes. 

Im Zuge der Baugenehmigung für einen Betrieb, der sich auf dem Bebauungsplangebiet 
ansiedeln möchte, ist entsprechend der DIN 45691 [9] Abschnitt 5 nachzuweisen, dass die 
im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente eingehalten werden. Wenn auf der 
Fläche MI 2 ein gewerblicher Betrieb ansiedelt, ist nachzuweisen, dass die Immissionsricht-
werte der TA Lärm an umliegender, schützenswerter Wohnbebauung um mindestens 6 dB 
unterschritten werden. 
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Entsprechende Rasterlärmkarten sind der Anlage 2 zu entnehmen. 

 

 

5 Beurteilung 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass an den betrachteten Immissionsorten die Orientie-
rungswerte nach DIN 18005 [2] sowie die wertgleichen Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 
[3] auch unter Berücksichtigung der Vorbelastung eingehalten werden. 

Lediglich am betrachteten Immissionsort 12 kann es nachts rechnerisch zu einer geringfügi-
gen Überschreitung (< 1 dB) kommen. Hierbei ist anzumerken, dass der Immissionsort ge-
wählt wurde, um bereits im Vorfeld eine mögliche Bebauung zu berücksichtigen. Ein exaktes 
Baufeld war bei der Gutachtenerstellung nicht bekannt. 

Hinsichtlich innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans vorhandener (Flurstücke 
47, 47/3, 313/1 sowie vorgesehen auf Flurstück 311/6) sowie möglicher Betriebsleiterwoh-
nungen wurden die Emissionskontingente der Gewerbegebietsflächen so gewählt, dass kei-
ne Überschreitung der zulässigen Orientierungs- bzw. Richtwerte resultiert. 

 

 

6 Kfz-Betrieb Karg 

Die Firma Karg betreibt innerhalb des Plangebietes in der Lengenfelder Straße 3a in 
Oberostendorf eine Kfz-Werkstatt mit Autohaus. Zudem befindet sich ein SB Tankautomat 
auf dem Betriebsgrundstück. Die gewerblich genutzten Flächen befinden sich auf den Flur-
stücken 47/3, 47/4, 313 und 311/6 innerhalb der Mischgebietsfläche MI 2. 

Die Betriebszeit des Autohauses und der Werkstatt belaufen sich werktags von 07:30 Uhr bis 
18:00 Uhr. Der Tankautomat kann 24-Stunden genutzt werden. 

Es wird untersucht, ob die vorgenannten Emissions- bzw. Immissionskontingente durch den 
bestehenden Betrieb eingehalten werden. 

Auf Basis von Angaben des Betriebsleiters, einer Ortsbesichtigung und Literaturangaben 
werden die folgenden Schallemissionsansätze zur sicheren Seite hin getroffen. 

 

Innenschallpegel 

In der Studie des TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme [12] wird für einen Kfz-Betrieb 
ein Innenpegel von 75 dB(A) angegeben. Dieser Wert liegt in der Regel auf der sicheren 
Seite und wird für die vorliegende Untersuchung herangezogen. 
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Schalldämm-Maße 

Die Außenbauteile strahlen in Abhängigkeit von der Schalldämmung und ihrer Fläche Schall 
ins Freie ab. Die in der folgenden Tabelle 6 dargestellten bewerteten Schalldämm-Maße der 
Außenbauteile wurden auf Grundlage des Vor-Ort-Termins aus Literaturangaben abgeleitet 
und im Sinne einer konservativen Betrachtung niedrigerer angesetzt. 

 

Tabelle 6: Schalldämm-Maße 

Anlagenkomponente bewertetes Schalldämm-Maß [dB] 

Dach 26 

Fassade 26 

Tor Werkhalle 21 

Tor Werkhalle offen 0 

Die sich daraus ergebenden Schallleistungspegel für die einzelnen akustisch relevanten 
Bauteilflächen sind in der Anlage 1 detailliert aufgeführt. 

Verkehrsbewegungen 

Für Pkw-Bewegungen auf dem Betriebsgelände wird eine Flächenquelle mit einem Schall-
leistungspegel von 95 dB(A) [11] für 60 Minuten angesetzt. 

Für Mitarbeiter, Kunden und Verkaufswägen sind auf dem Betriebshof bis zu 17 Parkplätze 
sowie weitere 30 Stellplätze östlich des befestigten Betriebsgeländes vorhanden. 

Die Parkplätze werden entsprechend der Parkplatzlärmstudie [14] für einen P+R-Parkplatz 
modelliert. Es wird eine komplette Füllung und Leerung während der Tagzeit berücksichtigt. 

Warenlieferung 

Die Anlieferung von Material und Waren erfolgt i.d.R. mittels Pkw (Sprinter). Selten kommt 
ein Lkw auf das Betriebsgelände, z. B. für Benzinlieferung oder zur Anlieferung von Ge-
brauchtfahrzeugen. In der vorliegenden Untersuchung wird ein Lkw pro Tag angesetzt. 
Nachts findet kein Lkw-Verkehr statt. 

Der Schallleistungspegel eines Lkw wird mit 104 dB(A) (firmeninterne Messungen) ange-
setzt. 

Die Einzelschallereignisse des Lkw werden entsprechend Tabelle 7 berücksichtigt. 
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Tabelle 7: Karg, Emissions-Ansätze der Lkw-Verkehrsbewegung 

Schallquelle Beschreibung Emission Quelle 

Lkw    

Fahrgeräusch Rangiertätigkeiten Lkw, 1 Fahrt am Tag LW = 104 dB(A) *) 

Einzelereignisse ▪ Anlassen, LWA = 100 dB(A), 

Dauer 3 s, 1 Ereignisse am Tag 

▪ Türenschlagen, LWA = 100 dB(A), 

Dauer 1 s, 2 Ereignisse am Tag 

▪ Betriebsbremse, LWA = 108 dB(A), 

Dauer 3 s, 1 Ereignis am Tag 

▪ Leerlauf, LWA = 94 dB(A), 

Dauer 60 s, 1 Ereignisse am Tag 

LW = 98 dB(A) 

Mittelung der 

Ereignisse 

[13] 

*) firmeninterne Messungen 

 

Waschplatz 

Den Kunden steht die Möglichkeit einer Autowäsche zur Verfügung. Hierfür wird die Nutzung 
eines Hochdruckreinigers mit einem Schallleistungspegel von 94 dB(A) über zwei Stunden 
während der Tagzeit vor den Toren der Waschhalle berücksichtigt. 

 

Tanken 

Für die Nutzung der Tankanlage wird der Betrieb der Zapfsäule berücksichtigt. Nach [11] 
kann hierfür ein Schallleistungspegel von rund 83 dB(A) angesetzt werden. Die Einwirkzeiten 
werden mit 4 Stunden während der Tagzeit, einer Stunde während der Ruhezeit und 15 Mi-
nuten während der Nachtzeit berücksichtigt. 

 

Die Schallausbreitungsberechnung des Gewerbelärmes erfolgt mit dem Programm CadnaA 
[6] gemäß TA Lärm [3] nach DIN ISO 9613-2 [5]. Im Sinne einer konservativen Betrachtung 
wird auf die Berücksichtigung der meteorologischen Korrektur Cmet verzichtet, d. h. es wird 
von einer ständig vorherrschenden Mitwindsituation in alle Richtungen ausgegangen. 

Die Berechnung der Parkplätze erfolgt gemäß Parkplatzlärmstudie [14]. 

Weitere Angaben zur Lage und Dimensionierung der einzelnen Quellen sind in der Anlage 1 
aufgeführt. 

 

Spitzenpegel 

Gemäß TA Lärm [3] dürfen einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte 
am Tag um nicht mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB überschreiten. 
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Als maßgebender Vorgang wird während der Tagzeit das Betätigen einer Lkw-Bremse auf 
dem südlichen Betriebsgelände mit einem Schallleistungspegel von 108 dB(A) angesehen. 

Zur Nachtzeit wird das Türenschließen eines Pkw im Bereich der Zapfsäule mit einem 
Schallleistungspegel von 97 dB(A) nach [14] zugrunde gelegt. 

 

Immissionskontingente 

Entsprechend der vorliegenden Untersuchung betragen die zulässigen Emissionskontingen-
te des Betriebes 63 dB(A)/m2 tags und 48 dB(A)/m2 nachts. Hieraus resultieren die nachfol-
gend genannten Immissionskontingente an den umliegenden Immissionsorten. Die Ausbrei-
tungsberechnung erfolgt nach den Maßgaben der DIN 45691 [9] (Abstandsmaß bei Vollku-
gelausbreitung). 

 
Tabelle 8 Immissionskontingente LIK Firma Karg 

Immissionsort Immissionsrichtwert 
[dB(A)] 

Firma Karg  
Immissionskontingent  

LIK tags / nachts  
[dB(A)] 

IO 01 - Hochweg 1 60 / 45 55 / 42 

IO 02 - Lengenfelder Straße 4 60 / 45 53 / 40 

IO 03 - Lengenfelder Straße 2 60 / 45 51 / 38 

IO 04 - Kardinalstraße 22 60 / 45 47 / 34 

IO 05 - Kardinalstraße 29 60 / 45 43 / 30 

IO 06 - Kardinalstraße 31 60 / 45 43 / 30 

IO 07 - Kardinalstraße 24 60 / 45 44 / 31 

IO 08 - Kardinalstraße 26 60 / 45 43 / 30 

IO 09 - Kardinalstraße 28 60 / 45 42 / 29 

IO 10 - Kardinalstraße 32 60 / 45 39 / 26 

IO 11 - Kardinalstraße 30 60 / 45 37 / 24 

IO 12 - Aussiedlerhof (geplant) 60 / 45 40 / 27 

IO 13 - Lengenfelder Straße 7 60 / 45 38 / 25 

 

Beurteilung 

In der folgenden Tabelle 9 sind die aus dem Betrieb resultierenden Beurteilungspegel den 
zulässigen Immissionskontingenten gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass durch den Betrieb 
die schalltechnischen Vorgaben des Bebauungsplans erfüllt werden.  

Hinsichtlich der Anforderungen der TA Lärm [3] an das Spitzenpegelkriterium kann die Aus-
sage getroffen werden, dass bei alleiniger Betrachtung über das Abstandsmaß von Quelle zu 
nächstgelegenem Immissionsort die Anforderungen eingehalten werden. 
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Tabelle 9 Beurteilungspegel Firma Karg 

Immissionsort 
Immissionsrichtwert 

[dB(A)] 

Firma Karg  
Immissionskontingent  

LIK tags / nachts  
[dB(A)] 

Firma Karg  
Beurteilungspegel  

Lr tags / nachts  
[dB(A)] 

IO 01 - Hochweg 1 60 / 45 55 / 42 45 / 31 

IO 02 - Lengenfelder Straße 4 60 / 45 53 / 40 51 / 40 

IO 03 - Lengenfelder Straße 2 60 / 45 51 / 38 45 / 34 

IO 04 - Kardinalstraße 22 60 / 45 47 / 34 37 / 27 

IO 05 - Kardinalstraße 29 60 / 45 43 / 30 35 / 23 

IO 06 - Kardinalstraße 31 60 / 45 43 / 30 22 / 11 

IO 07 - Kardinalstraße 24 60 / 45 44 / 31 26 / 20 

IO 08 - Kardinalstraße 26 60 / 45 43 / 30 21 / 13 

IO 09 - Kardinalstraße 28 60 / 45 42 / 29 19 / 9 

IO 10 - Kardinalstraße 32 60 / 45 39 / 26 13 / 4 

IO 11 - Kardinalstraße 30 60 / 45 37 / 24 12 / 5 

IO 12 - Aussiedlerhof (geplant) 60 / 45 40 / 27 15 / 5 

IO 13 - Lengenfelder Straße 7 60 / 45 38 / 25 18 / 10 

 

 

7 Textvorschlag für den Bebauungsplan 

7.1 Begründung zum Schallschutz 

Südlich und östlich des Plangebietes befindet sich bestehende Wohnbebauung. Zur Gewähr-
leistung der Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte, auch bei Berücksichtigung 
einer Vorbelastung durch bestehende Gewerbebetriebe, werden für die Plangebietsflächen 
Schall-Emissionskontingente festgelegt. Hierzu werden entsprechende Festsetzungen for-
muliert. Eine Kontingentierung mit einem Teilgebiet ohne Emissionsbeschränkung ist nicht 
vorgesehen, da innerhalb des Gemeindegebietes bereits ein unbeschränktes Gewerbegebiet 
(Bebauungsplan Nr. 15 „Gewerbegebiet Oberostendorf Nord“) vorhanden ist. 

Auf die schalltechnische Untersuchung der Accon GmbH, Bericht Nr. ACB-0121-
9385/03/rev2 vom 17.08.2021 wird verwiesen. 

 

7.2 Festsetzungen zum Schallschutz 

Nachfolgend werden Textvorschläge für die Festsetzung bzgl. des Schallschutzes formuliert. 

 

a. Betriebe, Anlagen und Nutzungen sind nur zulässig, wenn deren von dem je-
weiligen gesamten Betriebsgrundstück abgestrahlten Schallemissionen die 
nachfolgend genannten Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 vom De-
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zember 2006 weder tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr 
bis 06:00 Uhr) überschreiten.  

Teilfläche 

Emissionskontingente Tag/Nacht in dB(A) 

LEK,tags LEK,nachts 

dB(A) dB(A) 

GE 1 62 47 

GE 2 60 44 

MI 1 60 47 

MI 2 - - 

 

b. Die Emissionskontingente LEK geben die zulässige, immissionswirksame 
Schallabstrahlung pro Quadratmeter der Grundstücksfläche an. Die Emissi-
onskontingente LEK beziehen sich auf die gesamte Grundstücksfläche. Aus-
genommen sind hierbei Flächen, für die eine gewerbliche Nutzung ausge-
schlossen ist (öffentliche Verkehrsflächen, Grünflächen). 

c. Die Ermittlung der sich aus den maximal zulässigen flächenbezogenen Schall-
leistungspegel ergebenden Immissionskontingente LIK hat gemäß 
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, auf Basis der LEK und des Abstandsmaßes 
unter Ansatz einer Vollkugelausbreitung zu erfolgen. 

d. Der Nachweis der Einhaltung der Immissionskontingente LIK durch konkrete 
Vorhaben innerhalb der kontingentierten Fläche ist für Immissionsorte im Sin-
ne von Nr. 2.3 der TA Lärm an den nächstgelegenen Baugrenzen oder Ge-
bäudefassaden der außerhalb des Plangebiets liegenden Nutzungen, in de-
nen sich Fenster von Aufenthaltsräumen befinden oder auf Grund von Pla-
nungsrecht entstehen können, zu führen. 

e. Die Berechnung der Einwirkungen des konkreten Vorhabens hat nach den 
Regelungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm von 1998 
(TA Lärm) zuletzt geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 
zu erfolgen. Die Einhaltung der LIK (und damit auch der LEK) ist gegeben, 
wenn der Beurteilungspegel Lr des konkreten Vorhabens an jedem zu be-
trachtenden Immissionsort kleiner oder gleich dem LIK ist (Lr ≤ LIK). 

f. Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach 
TA Lärm um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze 
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5). 

g. Sofern schutzbedürftige Aufenthaltsräume sowie Betriebsleiterwohnungen in-
nerhalb der Gewerbegebietsflächen umgesetzt werden, muss nachgewiesen 
werden, dass der Immissionsrichtwert nach TA Lärm von 65 dB(A) am Tage 
und 50 dB(A) nachts in Summe mit den weiteren Betrieben eingehalten wird 
bzw. dass der Betrieb irrelevant im Sinne der TA Lärm ist. Des Weiteren ist 
eine Prüfung des Spitzenpegelkriteriums nach TA Lärm durchzuführen. 
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h. Bei Geräuschübertragungen innerhalb von Gebäuden sind die Immissions-
richtwerte für den Beurteilungspegel nach TA Lärm für betriebsfremde schutz-
bedürftige Räume nach DIN 4109 vom Januar 2018 unabhängig von der Lage 
des Gebäudes von tags 35 dB(A) und nachts 25 dB(A) einzuhalten. Einzelne 
kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen diese Immissionsrichtwerte um nicht mehr 
als 10 dB überschreiten. 

i. Bei Ansiedlung eines gewerblichen Betriebes auf der Mischgebietsfläche MI 2 
ist seitens des Betreibers der Nachweis zu erbringen, dass durch das Vorha-
ben die geltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm an umliegender, schüt-
zenswerter Wohnbebauung um mindestens 6 dB unterschritten werden. Auf 
den Nachweis kann verzichtet werden, sofern der Betrieb irrelevant im Sinne 
der TA Lärm ist. 

 
 

8 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Oberostendorf plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet 
Nordost – Lengenfelder Straße“. Der Bebauungsplan soll in Gewerbe- und Mischgebietsflä-
chen unterteilt werden. Das Gebiet befindet sich am nordöstlichen Ortsrand von Oberosten-
dorf. 

Für den Geltungsbereich wurden Festsetzungen zu zulässigen Emissionskontingenten ge-
troffen, um sicherzustellen, dass die maßgebenden Immissionsrichtwerte, auch bei Berück-
sichtigung der Vorbelastung durch bestehende Gewerbebetriebe, an den nächstgelegenen 
Wohngebäuden nicht überschritten werden. 

Für die einzelnen Plangebietsflächen ergeben sich die folgenden Emissionskontingente: 

- GE 1 (östliche Teilfläche): 62 dB(A) / m2 tags und 47 dB(A) / m2 nachts 

- GE 2 (westliche Teilfläche): 60 dB(A) / m2 tags und 44 dB(A) / m2 nachts 

- MI 1 (südöstliche Teilfläche): 60 dB(A) / m2 tags und 47 dB(A) / m2 nachts 

- MI 2 (südwestliche Teilfläche): - / - 

Mit den genannten Emissionskontingenten kann sichergestellt werden, dass an den umlie-
genden Immissionsorten die geltenden Immissionsrichtwerte nach TA Lärm auch unter Be-
rücksichtigung der Vorbelastung unterschritten werden. Durch eine günstige Anordnung von 
Gebäuden (Abschirmung) und Schallquellen (an den der Wohnbebauung abgewandten Fas-
saden) ist u. U. auch die Ansiedlung lauterer Betriebe möglich. Dies ist jedoch im Zuge des 
Genehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Für die Mischgebietsfläche MI 2 wird kein Emissionskontingent festgelegt. Sofern diese Flä-
che zukünftig einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden soll, so ist vom Betreiber der 
Nachweis zu erbringen, dass die zu erwartenden Emissionen des Betriebes die geltenden 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm an umliegender, schützenswerter Wohnbebauung um 
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mindestens 6 dB unterschreiten. Hiervon kann abgesehen werden, sofern der Betrieb irrele-
vant im Sinne der TA Lärm ist. 

Betriebsleiterwohnungen innerhalb der Gewerbegebietsflächen sind zulässig, sofern nach-
gewiesen wird, dass der Immissionsrichtwert nach TA Lärm von 65 dB(A) am Tage und 
50 dB(A) nachts in Summe mit den weiteren Betrieben am Vorhaben eingehalten wird. 

 

 

Greifenberg, 17.08.2021 

 

 

Korbinian Grüner   Damaris Rieß 

ACCON GmbH 
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Anlage 1 

Schallemissionen 

 

Anlage 1.1: Übersicht Schallquellenplan 

 

 

Anlage 1.2: Schallquellenplan, Betrieb Kögl 

 

Kfz-Betrieb Karg 

Betrieb Müller 

Betrieb Kögl 

Tor Nord  

GE-2 

MI-1 

311/7/12 GE-1 

311/ 

311/5/6/10 

311/4 

Betrieb Trautwein 

Offenstall, West 

Stall, Dach 

Gülle abpumpen 

Traktor zum Hof 

Offenstall, Ost 

Traktor auf  
Betriebsgrundstück 

Tor Süd 

MI-2 
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Anlage 1.3: Schallquellenplan, Betrieb Müller 

 

 
Anlage 1.4: Schallquellenplan, Betrieb Trautwein 

 

Traktor 

Traktor Holzspalter 

Gülle abpumpen 

Offenstall, Ost 

BHKW, Abluft 

BHKW, Zuluft 

Tor Süd 

Tor Nord 

Offenstall, West 

Stall, Westfassade 

Traktor 
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Anlage 1.5: Schallquellenplan, Betrieb Karg 

 

 
Anlage 1.6: Schallquellenplan, Kontingentierung 

 

P2 

P1 

Werkstatt, Fassade 

Pkw rangieren 

Werkstatt, Dach 

Werkstatt, Tor West 

Werkstatt, Tor Süd 
 

Hochdruckreiniger 

Lkw 

Lkw, Einzelschallereignisse 

Zapfsäule 

GE 2 

21.296 m2 

GE 1 

19.848 m2 

MI 1 

5.684 m2 

MI 2 

2.6874 m2 
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Punktquellen: 

 

 

Flächenquellen: 

 

 

 

K0
Tag Abend Nacht Tag Ruhe Nacht

(dBA) (dBA) (dBA) (min) (min) (min) (dB) (Hz) (m)

Tor Süd Offen 76.9 76.9 76.9 Li Rind 3 1 r
Tor Nord Offen 76.9 76.9 76.9 Li Rind 3 1 r
Gülle abpumpen 98.0 98.0 98.0 Lw Guelle 100 0 0 0 1 r

BHKW_Zuluft 74.0 74.0 74.0 Lw 74 0 500 1 g
BHKW_Fortluft 65.0 65.0 65.0 Lw 65 0 500 1 g
Tor Süd Offen 78.3 78.3 78.3 Li Rind 3 1 r
Tor Nord Offen 78.3 78.3 78.3 Li Rind 3 1 r
Gülle abpumpen 98.0 98.0 98.0 Lw Guelle 100 0 0 0 1 r

Traktor Holzspalter 99.0 99.0 99.0 Lw Traktor 480 0 0 0 1 r

Zapfsäule 82.6 82.6 82.6 Lw Zapfsaeule 240 60 15 0 1 r
Hochdruckreiniger 94.0 94.0 94.0 Lw 94 120 0 0 0 500 1 r
Lkw Einzelschallereignisse 98.0 98.0 98.0 Lw 98 2 0 0 0 500 1 r

Betrieb Kögl

Betrieb Müller

Betrieb Trautwein

Betrieb Karg

Bezeichnung
Schallleistung Lw Lw / Li Einwirkzeit

HöheFreq.
Typ Wert

Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Tag Ruhe Nacht
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) (min) (min) (min)

Pkw rangieren 94.7 94.7 94.7 68.3 68.3 68.3 Lw Pkw 0 0 0 60 0 0
Betrieb Karg

Bezeichnung
Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur Einwirkzeit

WertTyp
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Linienquellen: 

 

 

 

Parkplatz: 

 

 

K0 Freq.
Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Fläche Tag Ruhe Nacht Geschw.

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) Tag Abend Nacht (km/h)

Offenstall-West 88.1 88.1 88.1 70.9 70.9 70.9 Li 72,1 Oeffnung 100 3 500
Offenstall-Ost 85.1 85.1 85.1 71.2 71.2 71.2 Li 72.1 Oeffnung 50 3 500
Offenstall-Dach 76.1 76.1 76.1 55.3 55.3 55.3 Li 72,1 Stahlblech_1mm 1000 0 500
Traktor auf Betriebsgelände 99.0 99.0 99.0 76.7 76.7 76.7 Lw Traktor 180 0 0 0
Traktor 99.0 99.0 99.0 73.1 73.1 73.1 Lw Traktor 10 0 0 0

Traktor 99.0 99.0 99.0 76.9 76.9 76.9 Lw Traktor 180 0 0 0
Stall, Westfassade 67.0 67.0 67.0 51.0 51.0 51.0 Li 73,5 Stahlblech_1mm 90 3 500
Offenstall-Ost 87.8 87.8 87.8 71.0 71.0 71.0 Li 73,5 Oeffnung 67 3 500
Stall, Westfassade 84.3 84.3 84.3 71.4 71.4 71.4 Li 73,5 Oeffnung 30 3 500
Stall Dach 79.1 79.1 79.1 57.5 57.5 57.5 Li 73,5 Stahlblech_1mm 1440 0 500

Traktor 99.0 99.0 99.0 76.3 76.3 76.3 Lw Traktor 10 0 0 0

Lkw 70.2 -19.8 -19.8 53.6 -36.4 -36.4 Lw-PQ Lkw_Fahrt 0 0 0 0 0.1 0 0 10
Werkstatt Dach 69.0 69.0 69.0 51.4 51.4 51.4 Li Li_Kfz Stahlblech_1mm 615 600 0 0 3
Werkstatt Fassade 66.0 66.0 66.0 45.9 45.9 45.9 Li Li_Kfz Stahlblech_1mm 306 600 0 0 3
Werkstatttor West 57.6 57.6 57.6 50.9 50.9 50.9 Li Li_Kfz Fenster 12 540 0 0 3
Werkstatttor West, offen 79.3 79.3 79.3 72.6 72.6 72.6 Li Li_Kfz Oeffnung 12 60 0 0 3
Werkstatttor süd 62.3 62.3 62.3 51.8 51.8 51.8 Li Li_Kfz Fenster 36 540 0 0 3
Werkstatttor süd, offen 84.0 84.0 84.0 73.5 73.5 73.5 Li Li_Kfz Oeffnung 36 60 0 0 3

Betrieb Kögl

Betrieb Müller

Betrieb Trautwein

Betrieb Karg

Schallleistung Lw Schallleistung Lw'
Bezeichnung

Bew. Punktquellen
Anzahl

Lw / Li

Typ Wert

Schalldämmung

R

Einwirkzeit

Tag Ruhe Nacht Kpa
(dBA) (dBA) (dBA) Tag Ruhe Nacht (dB)

P1 ind 57.1 -51.8 -51.8 Stpl 1 17 0.154 0 0 0 P+R-Parkplatz LfU-Studie 2007
P2 ind 60.7 -51.8 -51.8 Stpl 1 30 0.154 0 0 0 P+R-Parkplatz LfU-Studie 2007

Betrieb Karg

Bezeichnung Typ
Lwa Zähldaten

Bezugsgr. B0 Anzahl B Stellpl/BezGr f
Beweg/h/BezGr. N

Zuschlag Art

Parkplatzart
Berechnung nach
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B-Planquellen: 

 

 

Schallpegel: 

 

 

Schalldämmungen: 

 

Lw'' Lw Lmin Lmax Lknick Kknick Lw'' Lw Lmin Lmax Lknick Kknick
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) (m²)

Bplan 11 - 311/4 60,0 90,7 55 65 60 80 50,0 80,7 55 65 60 80 1.181        
Bplan 11 - 311/ 60,0 93,2 55 65 60 80 48,0 81,2 55 65 60 80 2.077        
Bplan 11 - 311/5/6/10 60,0 93,9 55 65 60 80 45,0 78,9 55 65 60 80 2.460        
Bplan 11 - 311/7/12 60,0 95,8 55 65 60 80 50,0 85,8 55 65 60 80 3.773        
GE-1 62.0 105.0 55.0 65.0 60.0 80 47.0 90.0 55.0 65.0 60.0 80 19.848      
GE-2 60.0 103.3 55.0 65.0 60.0 80 44.0 87.3 55.0 65.0 60.0 80 21.297      
MI-1_Karg 60.0 97.5 55.0 65.0 60.0 80 47.0 84.5 55.0 65.0 60.0 80 5.684        

Bezeichnung
Zeitraum Tag Zeitraum Nacht

Fläche

Bew. 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A lin

1 Rind Lw A 27.1 47.3 61.6 65.7 66.8 63.1 54.3 48.4 70.9 74.4
Traktor, Vorbeifahrt 10 km/h Lw A 55 72.7 83 83.9 86.8 89.2 85.8 81.7 69.3 93.6 103.6
Pkw Anfahrt Lw A -39.4 78.1 89.7 82.2 86.7 86.7 87 84.5 78.3 94.7 108.3
Lkw Fahrt Lw A 67.4 79.5 91.7 94.8 95.3 97.6 98.1 92.7 88.1 103.6 112.7
Kfz Innenpegel Li A 34.2 45 53.1 57.8 64.6 66.8 68.5 69.2 66.2 74.5 78.9
Gülleabpumpen Lw A 62.4 81.1 85.2 90.9 90.6 93.8 89 84.5 73.7 98 109.9

Bezeichnung
Oktavspektrum (dB)

Typ

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Rw

Stahlblech_1mm 15 17 22 27 32 38 26
Fenster 7 10 13 16 22 26 30 30 21
Oeffnung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bezeichnung
Oktavspektrum [dB]
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Anlage 2 

Rasterlärmkarten 

 

Anlage 2.1: Vorbelastung, Beurteilungszeitraum Tag, Berechnungshöhe 4 m über Boden 
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Anlage 2.2: Vorbelastung, Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungshöhe 4 m über Boden 
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Anlage 2.3: Kontingentierung, Beurteilungszeitraum Tag, Berechnungshöhe 4 m über Boden 



Bericht-Nr.: ACB-0121-9385/03/rev2 

9385_03_b_rev2.docx Anlage 2 

  

Anlage 2.4: Kontingentierung, Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungshöhe 4 m über Boden 
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Anlage 2.5: Kfz-Betrieb Karg, Beurteilungszeitraum Tag, Berechnungshöhe 4 m über Boden 
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Anlage 2.6: Kfz-Betrieb Karg, Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungshöhe 4 m über Boden 
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Anlage 3 

Schallimmissionen 
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IO 01 IO 2 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06 IO 07 IO 08 IO 09 IO 10 IO 11 IO 12 IO 13

Tor Süd Offen 13.2 13.6 6.2 15.0 5.6 15.2 17.5 17.8 18.0 20.0 19.1 32.2 7.2
Tor Nord Offen -6.4 -4.8 -6.5 -5.5 -7.4 -5.3 -3.4 -5.1 -3.8 -0.8 -2.5 8.1 -7.6
Gülle abpumpen 21.9 21.7 17.9 23.7 17.2 23.9 25.1 26.4 25.7 27.9 22.8 23.4 13.6
Offenstall-West 9.3 25.2 22.0 28.2 22.2 28.3 29.4 30.2 30.2 30.1 29.9 23.7 6.5
Offenstall-Ost 14.6 7.3 4.8 5.3 4.2 6.9 5.9 6.3 6.5 8.5 7.9 40.9 22.0
Offenstall-Dach 14.1 14.6 6.9 12.9 7.8 13.1 14.0 14.7 15.0 17.1 16.4 28.2 11.8
Traktor auf Betriebsgelände 26.1 26.3 25.8 27.7 23.4 26.2 29.9 30.8 30.0 34.4 33.0 46.5 21.6
Traktor 11.8 11.6 14.2 13.0 13.6 15.6 14.6 16.8 16.9 33.4 33.6 25.1 7.1

BHKW_Zuluft 11.0 9.9 9.1 8.3 7.4 4.5 7.9 7.6 7.2 6.7 6.1 12.6 22.5
BHKW_Fortluft 1.9 0.9 0.0 -0.8 -1.6 -4.6 -1.1 -1.4 -1.9 -2.4 -3.0 3.5 1.0
Tor Süd Offen 16.3 13.7 13.2 12.7 9.9 6.2 12.2 12.8 12.4 8.3 10.1 -3.7 32.4
Tor Nord Offen -4.3 -5.7 -6.7 -7.8 -8.7 -8.0 -6.9 -6.9 -6.0 -6.3 -6.7 19.6 6.8
Gülle abpumpen 23.0 21.7 20.5 19.8 18.8 15.6 18.9 17.4 17.2 16.8 15.7 27.7 21.9
Traktor 26.6 25.3 24.2 23.1 21.5 17.2 23.2 23.2 23.0 19.3 19.5 25.9 40.4
Stall, Westfassade 8.4 7.2 6.3 5.4 4.4 -1.0 4.9 4.5 4.1 2.7 2.3 7.6 5.6
Offenstall-Ost 10.4 9.5 8.8 8.2 7.6 5.9 9.1 7.5 8.4 7.4 7.1 14.4 31.6
Stall, Westfassade 24.9 23.8 22.9 22.1 21.2 16.7 21.7 20.5 20.3 19.3 18.9 26.9 17.4
Stall Dach 16.9 15.5 14.7 13.9 13.1 9.4 13.5 13.3 13.2 12.9 12.3 18.0 29.6

Traktor 11.1 13.2 17.3 13.4 17.8 24.4 19.9 27.0 31.5 20.0 18.5 13.0 8.1
Traktor Holzspalter 31.6 30.5 39.6 32.8 31.5 34.7 42.4 49.8 53.5 27.0 23.9 31.6 28.4

Zapfsäule 31.6 40.9 35.2 27.6 23.8 11.8 20.8 13.8 10.1 4.9 5.7 5.9 10.7
Hochdruckreiniger 42.1 48.7 42.7 35.1 32.5 17.1 18.6 11.9 10.3 4.9 3.5 8.0 12.5
Lkw Einzelschallereignisse 31.9 37.5 29.8 23.0 20.5 8.6 5.9 4.8 4.4 2.8 1.9 1.1 10.5
Lkw 25.5 31.5 28.5 18.3 15.9 3.8 11.9 10.6 9.6 -2.8 -3.0 -3.6 2.7
Werkstatt Dach 21.3 18.6 14.3 10.7 7.8 -0.1 6.4 7.2 6.8 3.2 2.2 4.5 2.3
Werkstatt Fassade 20.1 17.4 11.6 4.6 4.2 -7.9 4.4 3.7 3.4 -1.1 -2.4 1.6 -3.9
Werkstatttor West -1.4 13.5 7.7 0.0 -0.9 -14.8 -11.7 -9.4 -7.7 -17.5 -18.3 -23.6 -18.4
Werkstatttor West, offen 5.3 26.3 20.8 11.5 11.4 -6.1 2.9 2.9 4.9 -11.6 -11.8 -16.8 -10.3
Werkstatttor süd 21.6 14.8 9.0 3.3 2.3 -14.2 -6.1 -14.4 -15.9 -20.0 -20.9 -7.3 -6.2
Werkstatttor süd, offen 34.0 27.5 21.8 15.0 14.8 -5.7 5.2 -4.9 -6.7 -13.4 -12.6 4.6 3.0
Pkw 38.0 44.2 38.5 30.0 28.0 18.8 21.8 18.0 17.1 8.3 7.4 10.4 13.5
P1 22.1 15.3 8.2 3.8 0.9 -8.3 -7.2 -9.1 -10.2 -12.0 -12.7 -6.8 -3.8
P2 9.7 6.0 3.4 1.3 -0.6 -10.5 -5.7 -3.6 -3.3 -2.9 -3.9 0.9 -1.6

311/4 35.4 33.7 32.4 31.3 30.1 30.0 30.4 29.9 29.6 28.5 27.7 32.7 38.4
311/ 36.8 35.4 34.2 33.1 32.1 32.0 32.5 32.2 31.9 31.0 30.3 36.3 41.1
311/5/6/10 42.6 40.1 38.3 36.8 35.3 35.2 35.8 35.3 34.9 33.4 32.4 37.3 37.6
311/7/12 40.4 38.9 37.7 36.6 35.5 35.7 36.3 36.2 36.0 35.4 34.5 42.8 39.5

Betrieb Karg

Bplan 11

Teilpegel tags

Betrieb Kögl

Betrieb Müller

Betrieb Trautwein

Bezeichnung



Bericht-Nr.: ACB-0121-9385/03/rev2 

9385_03_b_rev2.docx Anlage 3 

 

 

IO 01 IO 2 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06 IO 07 IO 08 IO 09 IO 10 IO 11 IO 12 IO 13

Tor Süd Offen 13.2 13.6 6.2 15.0 5.6 15.2 17.5 17.8 18.0 20.0 19.1 32.2 7.2
Tor Nord Offen -6.4 -4.8 -6.5 -5.5 -7.4 -5.3 -3.4 -5.1 -3.8 -0.8 -2.5 8.1 -7.6
Offenstall-West 9.3 25.2 22.0 28.2 22.2 28.3 29.4 30.2 30.2 30.1 29.9 23.7 6.5
Offenstall-Ost 14.6 7.3 4.8 5.3 4.2 6.9 5.9 6.3 6.5 8.5 7.9 40.9 22.0
Offenstall-Dach 14.1 14.6 6.9 12.9 7.8 13.1 14.0 14.7 15.0 17.1 16.4 28.2 11.8

BHKW_Zuluft 11.0 9.9 9.1 8.3 7.4 4.5 7.9 7.6 7.2 6.7 6.1 12.6 22.5
BHKW_Fortluft 1.9 0.9 0.0 -0.8 -1.6 -4.6 -1.1 -1.4 -1.9 -2.4 -3.0 3.5 1.0
Tor Süd Offen 16.3 13.7 13.2 12.7 9.9 6.2 12.2 12.8 12.4 8.3 10.1 -3.7 32.4
Tor Nord Offen -4.3 -5.7 -6.7 -7.8 -8.7 -8.0 -6.9 -6.9 -6.0 -6.3 -6.7 19.6 6.8
Stall, Westfassade 8.4 7.2 6.3 5.4 4.4 -1.0 4.9 4.5 4.1 2.7 2.3 7.6 5.6
Offenstall-Ost 10.4 9.5 8.8 8.2 7.6 5.9 9.1 7.5 8.4 7.4 7.1 14.4 31.6
Stall, Westfassade 24.9 23.8 22.9 22.1 21.2 16.7 21.7 20.5 20.3 19.3 18.9 26.9 17.4
Stall Dach 16.9 15.5 14.7 13.9 13.1 9.4 13.5 13.3 13.2 12.9 12.3 18.0 29.6

Zapfsäule 30.6 39.9 34.3 26.7 22.8 10.9 19.8 12.8 9.2 4.0 4.8 5.0 9.7

311/4 25.4 23.7 22.4 21.3 20.1 20.0 20.4 19.9 19.6 18.5 17.7 22.7 28.4
311/ 24.8 23.4 22.2 21.1 20.1 20.0 20.5 20.2 19.9 19.0 18.3 24.3 29.1
311/5/6/10 27.6 25.1 23.3 21.8 20.3 20.2 20.8 20.3 19.9 18.4 17.4 22.3 22.6
311/7/12 30.4 28.9 27.7 26.6 25.5 25.7 26.3 26.2 26.0 25.4 24.5 32.8 29.5
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Betrieb Kögl

Betrieb Müller
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